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Meinen Eltern





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2020 / 21 von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
als Dissertation angenommen. Das Kolloquium fand am 26. Januar 2021 statt. 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur sind bis Ende Februar 2020 
berücksichtigt worden. Im Zuge des Publikationsprozesses wurden zudem jün-
gere Entwicklungen im Bereich des Religionsunterrichts sowie einige Neuer-
scheinungen eingepflegt.

Am Anfang dieser Arbeit stand der Wunsch, ein aktuelles verfassungsrechtli-
ches Problem in seiner Tiefe zu ergründen und in seiner, gerade auch interdiszi-
plinären, Breite zu beleuchten. Dass ich diesem Wunsch nachgehen und das vor-
liegende Buch in dieser Form entstehen konnte, ist einer Vielzahl von Personen 
und Institutionen zu verdanken. An erster Stelle danke ich meinem Doktorvater 
Herrn Prof. Dr. Fabian Wittreck, der mir in Art und Form genau die Betreuung 
angedeihen ließ, die ich zur Realisierung meines Projektes benötigte. Auch über 
diese Arbeit hinaus habe ich von ihm viel über das Recht und über gutes wis-
senschaftliches Arbeiten lernen dürfen. Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Hinnerk 
Wißmann für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie die klugen Hin-
weise und Anregungen, die zur Verbesserung der Veröffentlichung beigetragen 
haben. Herrn Prof. Dr. Heinrich de Wall und den Mitherausgebern der Schrif-
tenreihe Jus Ecclesiasticum danke ich für die Ehre, in jene Reihe aufgenommen 
zu werden, deren Schriften mich in den vergangenen Jahren so intensiv begleitet 
haben. Der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt mein Dank für die Unter-
stützung der Schriftenreihe, von der auch dieses Buch profitieren durfte. Dem 
Bundesministerium des Innern danke ich für die Bezuschussung der Druck-
legung. Weiterhin danke ich der Konrad-Adenauer-Stiftung für ihre großzügige 
Förderung, die es mir erlaubt hat, mich dem komplexen Thema dieser Arbeit so 
intensiv zuzuwenden.

Besonderer Dank gebührt zudem meinen Gefährten Fritz und Sebastian, 
durch deren Gesellschaft sich manch frustrierende Phase leichter überwinden 
ließ. Meinem langjährigen Freund Tim danke ich für die kritische Durchsicht des 
Manuskripts und seine wertvollen Anregungen.

Schließlich gilt mein liebevollster Dank meinen Eltern. Ohne ihre Liebe und 
Unterstützung hätte ich meinen Weg so nicht gehen können. Ihnen ist diese 
Arbeit in Dankbarkeit und Liebe gewidmet.

Berlin, im Dezember 2021 David Faßbender
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LVerf. NW Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
LVerf. RP Verfassung für Rheinland-Pfalz
LVerf. SH Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
LVerf. SL Verfassung des Saarlandes
LVerf. SN Verfassung des Freistaates Sachsen
LVerf. ST Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt
LVerf. TH Verfassung des Freistaats Thüringen

m. w. N. mit weiteren Nachweisen
MBl. Ministerialblatt
menn. mennonitisch
MHP Milliyetçi Hareket Partisi (deutsch: Partei der Nationalistischen 

Bewegung)
Mio. Million, Millionen
MitbestG Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
MK Kultusministerium
MNP Millî Nizam Partisi (deutsch: Partei der nationalen Ordnung)
MSP Millî Selamet Partisi (deutsch: Nationale Heilspartei)
MV Mecklenburg-Vorpommern

n. Chr. nach Christi Geburt
n. F. neue Fassung
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NBl. Nachrichtenblatt
NI Niedersachsen
NJ Neue Justiz
NJW Neue Juristische Wochenschrift
No. Number
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Nrn. Nummern
NRW Nordrhein-Westfalen
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Rechtsprechungsreport
NW Nordrhein-Westfalen
NWVBl. Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter
NZWehR Neue Zeitschrift für Wehrrecht

o. ä. oder ähnlich
ÖAKR Österreichisches Archiv für Kirchenrecht
öarr Österreichisches Archiv für Recht und Religion
OIC Organization for Islamic Cooperation
OKBD Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland
OLG Oberlandesgericht
orth. Orthodox
OVG Oberverwaltungsgericht

PCIJ Permanent Court of International Justice

RdErl. Runderlass
RdJB Recht der Jugend und des Bildungswesens
RegBl. Regierungsblatt
RelKErzG Gesetz über die religiöse Kindererziehung
RelEthRdErl ST Runderlass »Evangelischer Religionsunterricht, katholischer 

 Religionsunterricht und Ethikunterricht an den Schulen des Landes 
Sachsen-Anhalt« des Kultusministeriums vom 10.5.2007

RelUntErl HE Erlass des Hessischen Kultusministeriums über den Religions-
unterricht an öffentlichen Schulen vom 3.9.2014

RelUntErl NW Runderlass »Religionsunterricht an Schulen« des Ministeriums  
für Schule, Jugend und Kinder vom 20.6.2003

RelUntRdErl NI Runderlass »Regelungen für den Religionsunterricht und den Unter-
richt Werte und Normen« des Kultusministeriums vom 10.5.2011

REMID Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst
Res. Resolution
RGBl. Reichsgesetzblatt
Rn. Randnummer(n)
RP Refah Partisi (deutsch: Wohlfahrtspartei)
RP Rheinische Post
RP Rheinland-Pfalz
RWUV BB Verordnung über Religionsunterricht und Weltanschauungsunter-

richt an Schulen in Brandenburg vom 29.4.2013

S. Seite(n), Satz
S. S. Steamship
SchulG BB Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
SchulG BE Schulgesetz für das Land Berlin
SchulG BW Schulgesetz für Baden-Württemberg
SchulG HB Bremisches Schulgesetz
SchulG HE Hessisches Schulgesetz
SchulG HH Hamburgisches Schulgesetz
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SchulG MV Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern
SchulG NI Niedersächsisches Schulgesetz
SchulG NW Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
SchulG SH Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz
SchulG SN Sächsisches Schulgesetz
SchulG ST Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
SchulG TH Thüringer Schulgesetz
SchulO RP Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten  

Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien  
in Rheinland-Pfalz

SchulOG SL Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Saarland
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SELK Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirchen in Deutschland
ser. series
SH Schleswig-Holstein
SL Saarland
SN Sachsen
sog. sogenannt(e / er)
SP Saadet Partisi (deutsch. Partei der Glückseligkeit)
Sp. Spalte(n)
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
ST Sachsen-Anhalt
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz
StGB Strafgesetzbuch
StVollzG Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsent-

ziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung
SVBl. Schulverwaltungsblatt
SWS Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft
syr. syrisch-orthodox
SZ Süddeutsche Zeitung

TH Thüringen
ThLZ Theologische Literaturzeitung
TierSchG Tierschutzgesetz

u. und
u. a. unter anderem
UIAZD Union Islamisch-Albanischer Zentren in Deutschland
UN United Nations
unitar. unitarisch
Urt. Urteil
US United States

v. von / vom, versus
v. a. vor allem
Verf. Verfassung, Verfasser
VerwArchiv Verwaltungsarchiv
VG Verwaltungsgericht
vgl. Vergleiche
VIKZ Verband der Islamischen Kulturzentren



 AbkürzungsverzeichnisXXVI

VO Religionsge- Verordnung über die Religions- und Weltanschauungsgemein-
meinschaften HH schaften des öffentlichen Rechts in Hamburg v. 21.1.2003
VOBl. Verordnungsblatt
VRÜ Zeitschrift Verfassung und Recht in Übersee
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwV Religion  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 
und Ethik zur Durchführung des Religionsunterrichts und des Ethikunterrichts 

im Freistaat Sachsen vom 29.9.2004
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung
WPflG Wehrpflichtgesetz
WRV Weimarer Reichsverfassung
WVK Wiener Vertragsrechtskonvention

z. B. zum Beispiel
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
ZdJ Zentralrat der Juden in Deutschland
ZEE Zeitschrift für Evangelische Ethik
ZfTS Zeitschrift für Türkeistudien
ZevKR Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
ZfR Zeitschrift für Religionswissenschaft
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
ZMD Zentralrat der Muslime in Deutschland
ZNR Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte
ZRG Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
ZRMD Zentralrat der Marokkaner in Deutschland
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik



1 Die viel zitierten Worte Christian Wulffs in seiner Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen 
Einheit am 3. Oktober 2010 in Bremen, siehe ders., Vielfalt schätzen – Zusammenhalt fördern.

2 So Hans-Peter Friedrich bei seinem ersten Auftritt als Bundesminister des Innern am 
3.3.2011, zitiert in Vitzthum, WELT Online, 3.3.2011.

3 So der damalige Vorsitzende der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, am 
19.4.2012 unmittelbar vor einer Sitzung der Deutschen Islamkonferenz, zitiert in ZEIT Online 
v. 19.4.2012, abrufbar unter https://www.zeit.de / gesellschaft / zeitgeschehen / 2012-04 / islamkon 
ferenz-kauder (geprüft am 16.12.2021).

4 So Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Empfang von Vertretern verschiedener 
Glaubensgemeinschaften im Bundeskanzleramt am 30.6.2015, zitiert in ZEIT Online v. 1.7.2015, 
abrufbar unter https://www.zeit.de / politik / deutschland / 2015-07 / merkel-islam-deutschland 
(geprüft am 16.12.2021).

5 So der Bundesminister des Innern für Bau und Heimat Horst Seehofer am 16.3.2018 in 
einem Interview mit der BILD Zeitung, siehe Schuler / Solms-Laubach, BILD online, 16.3.2018.

6 Vor Wulff und Merkel hatte bereits der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble 
am 28.9.2006 in seiner Regierungserklärung anlässlich der Auftaktsitzung der Deutschen Is-
lamkonferenz gesagt: »Der Islam ist Teil Deutschlands und Teil Europas, er ist Teil unserer 
Gegenwart und er ist Teil unserer Zukunft.«, abrufbar unter https://www.bundesregierung.de /  
breg-de / service / bulletin / regierungserklaerung-des-bundesministers-des-innern-dr-wolfgang-
schaeuble-797464 (geprüft am 16.12.2021).

Einleitung

»Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.«1

»Dass aber der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache,  
die sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt.«2

»Der Islam ist nicht Teil unserer Tradition und Identität  
in Deutschland und gehört somit nicht zu Deutschland.  
Muslime gehören aber sehr wohl zu Deutschland.«3

»Es ist offenkundig, dass der Islam inzwischen unzweifelhaft  
zu Deutschland gehört.«4

»Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch  
das Christentum geprägt.«5

Gehört der Islam nun zu Deutschland, wie Bundespräsident Christian Wulff 
verkündete und Bundeskanzlerin Angela Merkel ihm beipflichtete?6 Oder ist er 
nicht Teil unseres Landes, wie die Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich 
und Horst Seehofer entgegenhielten? Gehört zwar der Islam nicht zu Deutsch-
land, die ihm anhängenden Muslime aber schon, wie Volker Kauder versucht 
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 7 In der ersten Regierungserklärung nach ihrer Wahl zur Bundeskanzlerin durch den 19. Bun-
destag am 21.3.2018 sagte Merkel: »Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung un-
seres Landes christlich und jüdisch ist. Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 
4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutsch-
lands geworden ist.«, abrufbar unter https://www.bundeskanzlerin.de / bkin-de / aktuelles / regie 
rungserklaerung-von-bundeskanzlerin-merkel-862354 (geprüft am 16.12.2021).

 8 Die Inhalte der vorliegenden Arbeit beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer, 
Musliminnen und Muslime, Christinnen und Christen, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer. Die Verwendung einzelner Formen ohne geschlechterspezifische Differenzierung 
schließt daher kein Geschlecht aus.

 9 So formulierte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière im ARD-»Bericht 
aus Berlin« am 25.1.2015: »Was die Rolle des Islam angeht, so müssen wir darauf bestehen, dass 
Religionen versöhnen und nicht spalten, dass Religionsfreiheit Rücksichtnahme heißt – und 
dann gehören die Muslime und auch der Islam zu Deutschland.«

10 So der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 27.1.2015 
in Stuttgart, zitiert in den Stuttgarter Nachrichten v. 27.1.2015, online unter https://www.stutt 
garter-nachrichten.de / inhalt.winfried-kretschmann-der-islam-gehoert-zu-uns.215993fa-8e06- 
46e5-b147-4886ef1b982e.html (geprüft am 16.12.2021).

11 Dies sagte Bundespräsident Gauck in einem Interview mit der ZEIT am 31.5.2012, siehe 
Hildebrandt / di Lorenzo, ZEIT 23 / 2012, S. 3.

12 Diese Gegenüberstellung auch bei Schröder, in: Spenlen (Hrsg.), Gehört der Islam zu 
Deutschland, S. 13 (14 f.).

13 So Bundestagspräsident Lammert in einem Interview mit WELT online am 28.2.2015, 
siehe Alexander / Gaugele, WELT online, 28.2.2015.

14 Schröder, in: Spenlen (Hrsg.), Gehört der Islam zu Deutschland, S. 13 (14) nennt die Aus-
legung des Wulff’schen Satzes durch dessen Amtsnachfolger Gauck »überzeugend« und zu-
gleich »von empörender Banalität«.

zu unterscheiden? Oder ist das nicht zu trennen, wie die Kanzlerin meint?7 
Sind Bedingungen dafür aufzustellen, dass die Muslime8 und ihre Religion zu 
Deutschland gehören?9 Oder gehört der Islam allein deswegen zu Deutschland, 
weil hier heute Millionen Muslime leben?10

Auch bald zehn Jahre nach der symbolträchtigen Rede des damaligen Bundes-
präsidenten zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2010 hat die 
so entfachte Islamdebatte nicht an Erregungspotential verloren. Im Gegenteil: 
Applaus und Empörung, Zustimmung und Gegenrede haben sie weiter ange-
heizt. Einer Antwort ist man in all den Jahren nicht nähergekommen. Das liegt 
auch daran, dass differenzierende und besonnene Diskussionsbeiträge kaum 
öffentlichen Widerhall finden. Wulffs Nachfolger im Amt des Bundespräsiden-
ten, Joachim Gauck, äußerte zum Satz seines Vorgängers, dass er diesen so zwar 
nicht übernehmen, dass er aber seine Intention, die Menschen für die Wirk-
lichkeit zu öffnen, annehmen wolle. »Und die Wirklichkeit ist, dass in diesem 
Land viele Muslime leben. [. . .] Ich hätte einfach gesagt, die Muslime, die hier 
leben, gehören zu Deutschland.«11 Während die Wulff’schen Worte – mehr noch 
als sein unrühmlicher Abgang – über der Amtszeit des 10. Bundespräsidenten 
prangen, bleibt die Aussage Gaucks kaum im öffentlichen Gedächtnis12. Ähn-
liches gilt für einen Satz des damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lam-
mert, der schlicht feststellte: »Der Islam gehört inzwischen zu den Religionen, 
die in Deutschland erhebliche Verbreitung finden.«13 Den beiden Beiträgen ist 
gemein, dass sie in ihrer Aussage konkret und gerade dadurch ganz banal sind14. 
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15 Eine theoretische und eine empirische Annäherung an den Begriff der Zugehörigkeit ver-
suchen Spenlen / Posse, in: Spenlen (Hrsg.), Gehört der Islam zu Deutschland, S. 47; vgl. auch das 
Interview mit dem Islamwissenschaftler Thomas Bauer bei Dalkowski, RP Online, 9.5.2016. 
Nach Bauer verbiete sich die Verwendung des Begriffs »zugehörig« aus wissenschaftlicher Sicht 
überhaupt.

16 Für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Debatte siehe auch die weiteren Beiträge in 
Spenlen (Hrsg.), Gehört der Islam zu Deutschland.

17 So bewertet diese Debatte im Fazit zu seinem Sammelwerk Spenlen, in: ders. (Hrsg.), Ge-
hört der Islam zu Deutschland, S. 461 (461).

18 So auch Wißmann, Religionsunterricht für alle, S. 1. Von der Gründung der Bundesre-
publik Deutschland bis in die sechziger Jahre hinein gehörten über 95 % der bundesdeutschen 
Bevölkerung der römisch-katholischen Kirche oder der Evangelischen Kirche Deutschlands 
an. Bis zur Wiedervereinigung hielt sich dieser Anteil stets bei deutlich über 80 %. Statistische 
Daten zur Entwicklung der Kirchenmitglieder von 1950 – 2005 finden sich in einer Erhebung der 
Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid), abrufbar unter https://fowid.de /  
sites / default / files / download / religionszugehoerigkeit_bevoelkerung_1950-2005.pdf (geprüft 
am 16.12.2021); für noch detailliertere Zahlen zu den Mitgliedern der römisch-katholischen 
Kirche zwischen 1953 und 2017 siehe Frerk, fowid, 28.12.2018.

19 Zu den aktuellen Kirchenmitgliedszahlen siehe ausführlich unter Teil 2, A. I. 1. (S. 92 ff.), 
insbesondere in Teil 2, Fn. 6.

Jedem, der am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilnimmt, dürfte klar 
sein, dass hierzulande mittlerweile eine nicht übersehbare Anzahl muslimischer 
Menschen lebt, die ihre Religion auch ausleben. Die meisten dürften sich außer-
dem darin einig sein, dass diese Menschen, zumal sie zu einem großen Anteil 
deutsche Staatsbürger sind, auch »zu Deutschland gehören«. Die Äußerungen 
Gaucks und Lammerts bieten – außer denen, die an den politischen Rändern 
stehen – schlicht keine Reibungsfläche. Ganz anders der Satz, der diese Debatte 
ins Rollen brachte. Die von Wulff gewählten Worte sind so unscharf und deu-
tungsoffen, dass jeder sie nach seinem Verständnis ausfüllen und seinen Absich-
ten entsprechend auslegen kann. Was ist »der Islam«? Ist mit »Deutschland« der 
Staat gemeint? Oder eher die Gesellschaft? Heißt »gehört«, dass es so ist? Dass 
es so sein soll? Dass es so sein wird?15 Auf dieser Grundlage lässt sich trefflich 
streiten16.

A. Hintergrund

Nun soll es nicht allein dem Altbundespräsidenten angelastet werden, dass in 
Deutschland seit Jahren eine unergiebige und realitätsferne Debatte um die 
Zugehörigkeit des Islam geführt wird17. Sie ist vielmehr Ausdruck einer tiefen 
Verunsicherung, ausgelöst durch weitreichende religionssoziologische Verände-
rungen, die lange geglaubte Wahrheiten grundlegend in Frage stellen. Die früher 
selbstverständliche Identität von Bevölkerung und Christentum ist in Auflösung 
begriffen18. Heute gehören nur noch knapp über 50 Prozent der Menschen in 
Deutschland einer der beiden großen christlichen Kirchen an – 26,7 Prozent 
der römisch-katholischen Kirche und 24,3 Prozent der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD)19. Und die Zahl der aktiven Kirchenmitglieder liegt noch 
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20 Zahlen zu Kirchgang und Moscheebesuch zwischen 1982 und 2018, bei Frerk, fowid, 
28.6.2021.

21 Nach einer aktuellen Projektion des Forschungszentrums Generationenverträge der Al-
bert-Ludwig-Universität Freiburg werden sich die Mitgliedszahlen der beiden Amtskirchen 
in Deutschland bis 2060 halbiert haben. Eine graphische Darstellung der Studienergebnisse ist  
im Internet verfügbar unter https://www.dbk.de / fileadmin / redaktion / diverse_downloads /  
dossiers_2019 / 2019-05-02_Projektion-2060_EKD-VDD_FactSheets_final.pdf.pdf (geprüft am 
16.12.2021).

22 Wißmann, Religionsunterricht für alle, S. 1.
23 Ähnlich Spenlen, in: ders. (Hrsg.), Gehört der Islam zu Deutschland, S. 461 (461).
24 Dies stellt auch Wißmann, Religionsunterricht für alle, S. 2 heraus; zur Entstehungsge-

schichte des Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes siehe in Teil 3 unter B. II. 2. b) bb) (3) 
(S. 323 ff.).

25 Zum Begriff der Religionsgemeinschaft siehe ausführlich in Teil 3 unter B. II. 1. a) (S. 275 ff.).

weit darunter20. Stattdessen gewinnen neue Religionen an Raum. Insbesondere 
der Islam ist durch die wachsende Zahl seiner Angehörigen und die Professio-
nalisierung seiner Organisationen zu einem gewichtigen Faktor im öffentlichen 
Leben der Bundesrepublik geworden. Daneben steht die große Menge Konfessi-
onsloser, die mittlerweile die größte Einzelgruppierung im religiös-weltanschau-
lichen Spektrum ausmachen. Diejenigen also, die keiner der beiden Amtskirchen 
angehören, nähern sich mit großen Schritten der 50-Prozent-Marke und werden 
die Protestanten und Katholiken in Deutschland zahlenmäßig schon bald über-
holen21. Und selbst unter denjenigen, die dem Christentum anhängen, bringt der 
Druck der Individualisierung – innerhalb wie außerhalb der hergebrachten Insti-
tutionen – neue Glaubensformen hervor. Das Modell der doppelten Volkskirche 
in Deutschland erodiert22.

In diesem Klima der Verunsicherung ringen viele um Deutungshoheit und 
damit letztendlich um Macht. Das befeuert Scheindebatten, durch die Zeit ver-
tan und die Gesellschaft gespalten wird23. Dass ob der angesprochenen Verän-
derungen überhaupt eine solch tiefe Verunsicherung Einzug halten kann, liegt 
nicht zuletzt daran, dass das Recht beziehungsweise seine Anwendung nicht für 
die erforderliche Sicherheit sorgt. Gerade in der Herstellung von Rechtssicher-
heit liegt in einem Rechtsstaat aber eine Kernaufgabe des Rechts. Die Rechtsun-
terworfenen müssen sich darauf verlassen können, was gilt und was nicht. Auf 
gesellschaftliche Veränderung muss das Recht reagieren, indem es sich entweder 
der Veränderung anpasst oder sie mit rechtlichen Mitteln eingrenzt. Eine dau-
erhafte Inkongruenz zwischen Recht und Realität führt zwangsläufig zu Ver-
unsicherung. Auf die religiöse Pluralisierung in der Bundesrepublik blickt das 
Recht aus der Perspektive des Jahres 1919. Die maßgeblichen Vorschriften zur 
Verhältnisbestimmung von Staat und Religion und der Religionen untereinander 
gründen auf einem in der Weimarer Verfassung errungenen Kompromiss und 
gelten im Wesentlichen bis heute fort24. Sie sind zu einer Zeit entstanden, in der 
eine religionssoziologische Lage wie die heutige schlicht nicht vorstellbar war. 
Gesellschaftlich relevant waren einzig die beiden großen christlichen Konfes-
sionen. Deren organisationsrechtliche Realität hat den verfassungsrechtlichen 
Normbestand geprägt25. Dass Rechtsnormen allerdings in einer bestimmten 
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26 So das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich zum Begriff des Religionsunterrichts sowie 
»zum übrigen Inhalt der Verfassung«, siehe BVerfGE 74, 244 (252).

27 Korioth, in: Essener Gespräche 49, S. 7 (14).
28 Wißmann, Religionsunterricht für alle, S. 27.
29 Wißmann, Religionsunterricht für alle, S. 27 f.

historischen Situation geschaffen wurden und dieser Rechnung tragen, ist für 
sich gesehen noch kein Problem. Gerade Verfassungsrecht überdauert aufgrund 
seiner erschwerten Abänderbarkeit nicht selten viele Jahrzehnte. Es ist daher 
besonders wichtig, wie das Bundesverfassungsgericht ausführt, dass es »in die 
Zeit hinein offen« ist, um auch »die Lösung von zeitbezogenen und damit wan-
delbaren Problemen zu gewährleisten«26. Ganz entscheidend dafür ist, wie das 
Recht ausgelegt und angewandt wird.

B. Gegenstand der Arbeit

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an. Sie möchte einen Beitrag leisten, 
um zu klären, wie offen das Recht für die angesprochenen religionssoziologi-
schen Veränderungen ist und wo es ihnen Grenzen setzt. Dafür schaut sie auf 
einen Ort, an dem die mit dem Thema Religion verbundenen Konflikte beson-
ders erbittert ausfochten werden: die Schule. Unterrichtsbefreiungen aus reli-
giösen Gründen, das Kopftuch der Lehrerin oder das Kruzifix im Klassenzim-
mer sind nur einige der Herausforderungen, vor denen das moderne Schulwesen 
gegenwärtig steht. Dass die öffentliche Schule als eine Art Brennglas für viele 
Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens fungiert, liegt vor allem daran, 
dass die Beteiligten den bestehenden Problemen dort nicht durch Abgrenzung 
und Binnendifferenzierung aus dem Weg gehen können, sondern gezwun-
gen sind, sich mit ihnen auseinanderzusetzen27. In all diesem ist der schulische 
Religionsunterricht geradezu ein »Menetekel der heutigen religionsrechtlichen 
Lage«28. Beim Religionsunterricht handelt es sich um das einzige Schulfach, das 
verfassungsrechtlich vorgesehen ist; es soll religiöse Erziehung auch innerhalb 
des staatlichen Schulwesens ermöglichen. Über allem schwebt dabei die Frage, 
inwieweit sich die religiöse Pluralisierung der Gesellschaft auch im Religionsun-
terrichtsangebot staatlicher Schulen widerspiegelt. Und gerade in dieser Frage 
kommt die Diskrepanz zwischen Recht und Realität besonders klar zum Vor-
schein. Das Recht setzt für die Einrichtung von Religionsunterricht die Exis-
tenz einer Religionsgemeinschaft voraus, nach deren Grundsätzen der Unter-
richt veranstaltet wird und die dem Staat als Partner gegenübersteht. Wer diese 
Aufgabe für eine Religion erfüllen soll, ist jenseits bischofskirchlicher Organi-
sationsstrukturen schwierig zu beantworten29. In der Realität sind durch die 
religionssoziologischen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte religiöse 
Gruppen auf den Plan getreten, die sich ganz und gar anders organisieren. Ihre 
Angehörigen sind daher praktisch häufig von der verfassungsrechtlich garantier-
ten Möglichkeit, religiöse Unterweisung in staatlichen Schulen abzuhalten, aus-



 Einleitung6

30 Vom Verfasser selbst erhobene statistische Daten zum Religionsunterricht in der öffentli-
chen Schulen finden sich in Teil 1 unter B. (S. 50 ff., für eine tabellarische Übersicht siehe S. 84).

31 Für diese gängige Formulierung siehe nur Classen, Religionsrecht, Rn. 480.
32 Zu den Schwierigkeiten bei der Einrichtung eines islamischen Religionsunterricht an öf-

fentlichen Schulen in Deutschland siehe ausführlich in Teil 2 unter A. I. 2. (S. 96 ff.).
33 Zu den wichtigsten muslimischen Organisationen in Deutschland siehe in Teil 2 unter 

A. I. 2. b) cc) (S. 129 ff., für eine tabellarische Übersicht siehe S. 157).
34 Die Verbindung zwischen DİTİB und Diyanet wird eingehend beleuchtet in Teil 2 unter 

A. I. 2. d) bb) (S. 181 ff.).
35 Zu den unterschiedlichen Modellen islamischen Religionsunterrichts in den Ländern siehe 

in Teil 2 unter A. I. 2. a) bb) (S. 104 ff.).

geschlossen. Statistisch zeigt sich, dass aller Pluralisierungstendenzen zum Trotz 
kein Religionsunterricht außer evangelischer und katholischer Religionslehre an 
Schulen in Deutschland auch nur annähernd flächendeckend eingerichtet ist30. 
Besonders schwerwiegend fällt dieser Problembefund für den islamischen Reli-
gionsunterricht aus. Dies liegt zum einen an der gewachsenen und wachsenden 
Bedeutung der Muslime in der religionssoziologischen Landschaft der Bundesre-
publik, zum anderen an der ausgeprägten strukturellen Andersartigkeit des Islam 
im Vergleich zu den in der hiesigen Rechtsordnung verwurzelten christlichen 
Großkirchen. Bestrebungen um die Einführung islamischen Religionsunterrichts 
wird entgegnet, dass es den Muslimen an einer »klaren rechtlichen Verfasstheit«31 
fehle, an einer stabilen ortsübergreifenden Organisation, die in einem eindeuti-
gen Zuordnungsverhältnis zu ihren Mitgliedern stehe und für die Erfüllung der 
sich durch das gemeinsame Bekenntnis stellenden Aufgaben verantwortlich sei32.

In diesem Problemkreis nun wird die Frage nach der Zulässigkeit ausländi-
schen Einflusses auf den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule aktuell. 
Viele, besonders die größten, der in Deutschland bestehenden muslimischen 
Dachorganisationen unterhalten mehr oder weniger intensive Einflussbezie-
hungen in die Herkunftsländer ihrer Angehörigen, allen voran in die Türkei33. 
DİTİB, der zahlenmäßig stärkste und wichtigste Islamverband in Deutschland, 
gilt gar als Auslandsorganisation des türkischen Präsidiums für religiöse Ange-
legenheiten (Diyanet)34. Um Muslimen trotz der beschriebenen rechtlichen 
Schwierigkeiten eine religiöse Unterweisung nach ihren Glaubensgrundsätzen 
im staatlichen Schulwesen zu ermöglichen, sind in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Konzepte zur Gestaltung eines solchen Religionsunterrichts erdacht 
und umgesetzt worden. Viele davon schließen – in unterschiedlichem Umfang – 
auch eine Kooperation mit DİTİB ein35. Auf diese Weise erhält der türkische 
Staat ganz praktisch die Möglichkeit, Einfluss auf den Religionsunterricht an 
Schulen in Deutschland zu nehmen. Von diesem Anwendungsbeispiel ausge-
hend, aber in ihrem Ergebnis davon losgelöst, möchte diese Arbeit die rechtli-
chen Voraussetzungen und Grenzen für den Einfluss eines ausländischen Staates 
auf den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule klären.

In der medialen Öffentlichkeit scheint diese Frage, jedenfalls im Hinblick auf 
DİTİB, längst beantwortet. Quer über Parteigrenzen hinweg wird eine Einfluss-
nahme des türkischen Staates auf den Religionsunterricht in deutschen Schu-
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36 Zitiert in Vollmer, RP online, 10.8.2016.
37 Wörtlich sagte Stamp am 24.5.2018 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa): »Der 

Verband kann nur dann langfristiger Partner des Landes sein, wenn er sich von Ankara löst.«, 
zitiert in Jacobs / Reisener, RP Online, 25.8.2018.

38 So Laschet in einem Interview mit WELT online am 25.2.2017, siehe Alexander, WELT 
online, 25.2.2017.

39 Kauder sagte gegenüber dpa: »Meines Erachtens sollte man es nicht zulassen, dass ein Ver-
band wie DİTİB, der offenbar Sprachrohr von Präsident Erdogan ist, den islamischen Religions-
unterricht in Schulen gestaltet.«, zitiert in WELT online v. 9.8.2016, abrufbar unter https://www.
welt.de / newsticker / dpa_nt / infoline_nt / thema_nt / article 157571035 / Erdogan-im-deutschen-
Unterricht-Moscheeverband-im-Zwielicht.html (geprüft am 16.12.2021).

40 So Beck auf Anfrage der dpa, zitiert in Wahl-Immel, Aachener Nachrichten online, 16.1. 
2019.

41 Dieser Zusammenhang bei Wittreck, Gutachten zum Status islamischer Verbände, S. 38 f.; 
Rechtsgrundlage des deutschen Auslandsschulwesens ist das Gesetz über die Förderung Deut-
scher Auslandsschulen (Auslandsschulgesetz – ASchulG) v. 26.8.2013 (BGBl. 2013 / I, S. 3306), 
abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de / aschulg / BJNR330600013.html (geprüft am 
16.12.2021).

42 Allein DİTİB-Landesverbände sind bzw. waren in fünf Ländern direkt oder indirekt an 
der Gestaltung von Religionsunterricht beteiligt, siehe dazu Teil 2, Fn. 650.

len entschieden abgelehnt. Dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner 
zufolge sei es »essenziell, dass ein auch nur mittelbarer Einfluss des türkischen 
Staates auf unsere Schulen ausgeschlossen wird.«36 Auch sein Parteikollege, der 
nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp, meint, dass DİTİB 
nur dann als Partner des Landes fungieren könne, wenn sich der Verband von 
Ankara löse37. Armin Laschet (CDU), ehemaliger Ministerpräsident von NRW 
und damit seinerzeit Stamps Regierungschef, sieht es ähnlich: »Wir wollen einen 
islamischen Religionsunterricht, aber er muss auf Dauer unabhängig von einem 
fremden Staat sein.«38 Der oben schon erwähnte Volker Kauder stößt in dasselbe 
Horn39 und auch der Grüne Volker Beck ist der Ansicht: »Ein von einem auslän-
dischen Staat bestimmter und gelenkter religiöser Verein kann keine Religions-
gemeinschaft sein«40.

Dass die öffentliche Antwort so ausfällt, ist wenig verwunderlich, wirkt es 
doch unmittelbar kontraintuitiv, einem ausländischen Staat zu erlauben, auf 
das inländische Schulsystem einzuwirken. Die Existenz deutscher Schulen im 
Ausland sowie ausländischer und internationaler Privatschulen in Deutschland 
belegt indessen, dass das Schulwesen nicht notwendigerweise eine rein natio-
nale Angelegenheit ist41. Und auch die bildungspolitische Praxis in einigen Län-
dern scheint jedenfalls kein grundlegendes Problem in der Zusammenarbeit mit 
Religionsgemeinschaften zu sehen, die Verbindungen zu ausländischen Staaten 
unterhalten42. Die öffentliche Ablehnung dürfte vielmehr einem Reflex gegen 
eine Fernsteuerung des staatlichen Schulwesens durch äußere Mächte entsprin-
gen. Ein Reflex, der an Vorbehalte gegen den katholischen Religionsunterricht 
in Zeiten des Bismarck’schen Kulturkampfes erinnert. Wie selbstverständlich 
die katholische Religionslehre heute auf dem Stundenplan staatlicher Schulen in 
Deutschland steht, beweist, wie geschichtsblind solch eine reflexartige Ableh-
nung ist. Es genügt schon, den Anwendungsfall islamischer Religionsunterricht 
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43 Siehe dazu Teil 2, Fn. 782.
44 Ausführlich zum aktuellen Stand der Forschung siehe in Teil 2 unter C. I. (S. 219 ff.).
45 Dazu siehe in Teil 1 unter A. V. 1. (S. 30 ff.).
46 Dazu siehe in Teil 1 unter A. V. 2. (S. 34 ff.).

durch eine »unverdächtige« Konfession, wie die anglikanische Kirche oder die 
skandinavischen Staatskirchen, zu ersetzen, um vollkommen gegensätzliche 
öffentliche Stellungnahmen zur Zulässigkeit ausländischen Einflusses auf den 
Religionsunterricht zu erhalten43.

All dies zeigt: Es bedarf einer fundierten wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit dem Thema. Die Einflussnahme eines ausländischen Staates auf 
den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule ist bislang nicht Gegenstand 
gerichtlicher Entscheidungen gewesen. Auch in der Literatur wurden ihre Vor-
aussetzungen und Grenzen allenfalls am Rande genereller Erörterung zur Ein-
richtung eines (islamischen) Religionsunterrichts thematisiert, wobei die Dis-
kussionsbeiträge oftmals nicht über bloße Behauptungen hinausreichen44. Die 
vorliegende Arbeit möchte daher den ersten Versuch einer grundlegenden wis-
senschaftlichen Untersuchung wagen.

C. Abgrenzung

Zu einer wissenschaftlichen Untersuchung gehört, in einem ersten Schritt klar-
zustellen, was gerade nicht ihr Gegenstand ist:

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Frage bezieht sich ausschließlich auf 
Religionsunterricht im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GG. Das schränkt ihren Anwen-
dungsbereich in mehrfacher Hinsicht ein. So geht es erstens nur um Länder, in 
denen diese Vorschrift auch tatsächlich Anwendung findet (vgl. Art. 141 GG)45. 
Zweitens interessieren nur öffentliche, nicht-bekenntnisfreie Schulen, da Art. 7 
Abs. 3 GG für Privatschulen sowie für bekenntnisfreie Schulen nicht gilt46. Und 
drittens ist nur bekenntnisgebundener Religionsunterricht erfasst. Religions-
kundliche Unterrichtsangebote sind nicht Gegenstand der Vorschrift und folg-
lich auch nicht dieser Arbeit. Andererseits geht es, auch wenn hier die derzeit 
größte praktische Relevanz liegt, nicht nur um islamischen Religionsunterricht, 
erst recht nicht nur um die Türkei-DİTİB-Verbindung, sondern ganz allgemein 
um die Zulässigkeit eines Einwirkens ausländischer Staaten auf den Religions-
unterricht, gleich um welchen Staat oder um welches Bekenntnis es sich handelt. 
Die in dieser Arbeit gefundene Antwort muss daher genauso gültig sein für jeden 
anderen, noch so hypothetischen Fall, in dem ein ausländischer Staat Einfluss auf 
den Religionsunterricht im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GG nimmt.

Weiter beschäftigt sich die Arbeit nur mit einer Einflussnahme über die von 
Art. 7 Abs. 3 GG geöffneten Kanäle, das heißt darüber, dass gemäß Satz 2 »der 
Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religions-
gemeinschaft erteilt« wird, woraus eine Vielzahl einzelner Bestimmungsrechte 
der Religionsgemeinschaft zur inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts abgeleitet 
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47 Dazu siehe in Teil 1 unter A. IV. 1. (S. 22 ff.).
48 Zur Unterscheidung zwischen dem Staat Vatikanstadt und dem Heiligen Stuhl als reli-

giöser Institution siehe Teil 2, Fn. 695.
49 Dazu siehe in Teil 2 unter B. II. 1. a) (S. 204 ff.).

werden47. Im Gegensatz dazu geht es etwa nicht um eine informelle Beeinflus-
sung einzelner Lehrkräfte oder Ähnliches.

Schließlich sind Gegenstand der Arbeit nur ausländische Staaten. Das bedeutet 
einerseits, dass es nicht um die deutsche Staatsgewalt geht, sondern nur um sol-
che aus dem Ausland. Andererseits heißt es, dass die Einflussnahme nicht-staat-
licher Organisationen aus dem Ausland, wie namentlich des Heiligen Stuhls48 auf 
den katholischen Religionsunterricht49, nicht erfasst ist. Sie interessiert allenfalls 
aus vergleichender Perspektive.

D. Gang der Untersuchung

Die Arbeit besteht – von Einleitung und Fazit abgesehen – aus drei Teilen. Teil 1 
und 2 dienen der Darstellung des zu untersuchenden Problems, Teil 3 widmet 
sich dessen Lösung.

Teil 1 beginnt mit einer umfassenden Bestandsaufnahme zum Religionsunter-
richt. Zunächst werden die rechtlichen Grundlagen erörtert (A.), sodann wird die 
tatsächliche Situation des Religionsunterrichts in Deutschland beschrieben (B.). 
Hiervon ausgehend nähert sich der zweite Teil dem Problem ausländischer staat-
licher Einflussnahme auf den Religionsunterricht. Dabei wird der Befund aus 
Teil 1 mit den religionssoziologischen Veränderungen der vergangenen Jahr-
zehnte in Deutschland kontrastiert (A.). Eine besondere Diskrepanz zwischen 
rechtlichem Anspruch und gesellschaftlicher Realität zeigt sich beim islamischen 
Religionsunterricht, auf dessen Situation daher näher eingegangen wird. Anhand 
dieses Anwendungsbeispiels wird die Relevanz der in dieser Arbeit zu untersu-
chenden Frage veranschaulicht und zum Abschluss auch auf andere Fälle über-
tragen (B.). Nachdem die Frage nun beleuchtet und kontextualisiert worden ist, 
werden die hierzu in der Literatur vertretenen Antworten vorgestellt und aus-
gewertet (C.).

Teil 3 versucht, mithilfe der einschlägigen rechtlichen Regelungen eine eigene 
Antwort zu finden. Zunächst nähert sich die Arbeit aus völkerrechtlicher Pers-
pektive (A.). Es wird überprüft, ob und, wenn ja, unter welchen Voraussetzun-
gen die am Religionsunterricht Beteiligten überhaupt als Völkerrechtssubjekte 
in Betracht kommen, und, ob ihre Beteiligung am Religionsunterricht auch tat-
sächlich vom Völkerrecht geregelt wird. Im Vordergrund steht dabei, wie sich 
das Völkerrecht zur Einflussnahme eines ausländischen Staates auf den Religi-
onsunterricht verhält. Im Anschluss folgt die verfassungsrechtliche Analyse (B.). 
Dazu wird die Vorschrift des Art. 7 Abs. 3 GG in einem ersten Schritt dogma-
tisch eingeordnet und insbesondere geprüft, ob sie ein Grundrecht der Religions-
gemeinschaft enthält, und wenn ja, worauf dieses gerichtet ist (I.). Im Anschluss 
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wird ausführlich untersucht, wem das Grundgesetz unter welchen Vorausset-
zungen die inhaltliche Bestimmung des Religionsunterrichts erlaubt (II.). Dabei 
kommt es einerseits auf die Bedeutung des Begriffs der Religionsgemeinschaft 
an (1.) und andererseits auf die das Verhältnis von Staat und Religion unter dem 
Grundgesetz insgesamt prägende Idee einer grundsätzlichen Trennung beider 
Sphären (2.). Im letzten Schritt werden die Untersuchungsergebnisse zu einer 
abschließenden Antwort zusammengeführt (III.).
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